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 61.) 28.10.2024 Bekanntmachung über die Offenlegung einer Grenznieder- 286 

schrift in der Gemarkung Ochtrup 
hier:  Teilung des Grundstücks Gemarkung Ochtrup,  

Flur 83, Flurstück 73 
 62.) 06.11.2024 Bekanntmachung über die Offenlegung einer Grenznieder- 287 

schrift in der Gemarkung Ochtrup 
hier:  Teilung der Grundstücke Gemarkung Ochtrup,  

Flur 61, Flurstücke 44 und 47 
 63.) 08.11.2024 Bekanntgabe des Entwurfes der Haushaltssatzung der  288 

Stadt Ochtrup für das Haushaltsjahr 2025 
 64.) 01.11.2024 Bekanntmachung des Wasser- und Bodenverbandes  291 

Eileringsbeeke zur Mitgliederversammlung am 27.11.2024, 
19.30 Uhr, in der Gaststätte Bätenvoss, Wester 327, 
Ochtrup 
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61.) Bekanntmachung über die Offenlegung einer Grenzniederschrift in der 
Gemarkung Ochtrup 
hier: Teilung des Grundstücks Gemarkung Ochtrup, Flur 83, Flurstück 73 
 
 
 
  



287 

62.) Bekanntmachung über die Offenlegung einer Grenzniederschrift in der 
Gemarkung Ochtrup  
hier: Teilung der Grundstücke Gemarkung Ochrup, Flur 61, Flurstücke 

44 und 47 
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63.) Bekanntgabe des Entwurfes der Haushaltssatzung der Stadt Ochtrup für 
das Haushaltsjahr 2025  
 
 
 

E n t w u r f 
 

HAUSHALTSSATZUNG DER STADT OCHTRUP 
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR  2025 

 
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 05. Juli 2024 (GV. NRW. S. 444), hat der Rat der Stadt Ochtrup mit 
Beschluss vom __________ folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 
 

§ 1 
Der  Haushaltsplan  für das Haushaltsjahr 2025, der die für die Erfüllung der Aufga-
ben der Stadt Ochtrup voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwen-
dungen sowie eingehende Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und not-
wendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird 
 
 
im  Ergebnisplan  mit dem 
 
Gesamtbetrag der Erträge auf 61.659.990 € 
 
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 68.510.222 € 
 
 
im  Finanzplan  mit dem 
 
Gesamtbetrag der Einzahlungen 
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 56.591.410 € 
Gesamtbetrag der Auszahlungen 
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 63.477.152 € 
 
Gesamtbetrag der Einzahlungen 
aus der Investitionstätigkeit auf 7.510.546 € 
Gesamtbetrag der Auszahlungen 
aus der Investitionstätigkeit auf 15.471.344 € 
 
Gesamtbetrag der Einzahlungen 
aus der Finanzierungstätigkeit auf 7.960.000 € 
Gesamtbetrag der Auszahlungen 
aus der Finanzierungstätigkeit auf 1.466.972 € 
 
festgesetzt. 
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§ 2 
Der  Gesamtbetrag  der  Kredite  deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, 
wird auf 7.960.000 € festgesetzt. 
 

§ 3 
Der  Gesamtbetrag  der  Verpflichtungsermächtigungen,  der zur Leistung von 
Investitionszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 53.900.000 € fest-
gesetzt. 
 

§ 4 
Die Verringerung der  Ausgleichsrücklage  aufgrund des voraussichtlichen Jahres-
ergebnisses im Ergebnisplan wird auf 6.850.232 € festgesetzt. 
 

§ 5 
Der  Höchstbetrag der Kredite,  die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen 
werden dürfen, wird auf 12.000.000 € festgesetzt. 
 

§ 6 
Die  Steuersätze für die Gemeindesteuern  betragen für das Haushaltsjahr 2025: 
 

1. Grundsteuer 
 
1.1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe  

(Grundsteuer A) auf 325 v.H. 
 
1.2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 662 v.H. 
 
 
2. Gewerbesteuer auf 450 v.H. 

 
 
Die Darstellung der Hebesätze hat lediglich deklaratorische Wirkung. Der Rat der Stadt 
Ochtrup hat am ________ die Satzung über die Festsetzung der Hebe- 
sätze für die Realsteuern der Stadt Ochtrup (Hebesatzsatzung) beschlossen. 
 

§ 7 
1. Als unerheblich im Sinne des § 83 GO NRW gelten über- und außerplanmäßige 

Aufwendungen und Auszahlungen, die 
 
a) auf gesetzlicher Verpflichtung oder vertraglicher Bindung beruhen. 
 
b) durch den Haupt- und Finanzausschuss oder den Rat der Stadt Ochtrup im 

Rahmen von Einzelbeschlüssen (z.B. Grunderwerb) beschlossen wurden. 
 
c) zur Verwendung zweckgebundener Erträge und Einzahlungen erforderlich 

sind. 
 
d) sich auf inneren Verrechnungsverkehr oder Jahresabschlussbuchungen (ein-

schließlich Anlagenbuchhaltung) beziehen. 
 
e) in sonstigen Fällen den Betrag von 50.000 € nicht übersteigen. 
 



290 

2. Übersteigen die Aufwendungen und Auszahlungen in den Fällen der Nr. 1. e) den 
Betrag von 20.000 €, so bedürfen sie der vorherigen Zustimmung des Haupt- und 
Finanzausschusses. 

 
3. Die Regelungen der Punkte 1 und 2 gelten analog für Verpflichtungsermächtigun-

gen. 
 
4. Der Kämmerer kann mit Zustimmung der Bürgermeisterin und des Rates gemäß 

§ 83 Abs. 1 GO NRW die Entscheidungsbefugnis auf andere Bedienstete übertra-
gen. 

 
 
 
 

Bekanntgabe 
 
Aufgrund des § 80 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrh.-Westf. in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 666), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 05. Juli 2024 (GV. NRW. S. 444) wird bekanntgegeben, dass der 
Entwurf der Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan und Anlagen der Stadt Ochtrup für 
das Haushaltsjahr 2025 in der Zeit vom 13. November 2024 bis 04. Dezember 2024 
einschl. im Rathaus in Ochtrup, Prof.-Gärtner-Str. 10, Zimmer 22, während der Dienst-
stunden zur Einsicht öffentlich ausliegt. 

Darüber hinaus ist der Entwurf nebst Anlagen auf der Homepage der Stadt Ochtrup 
eingestellt:  

www.ochtrup.de 

Rathaus & Bürgerservice 

Allgemeine Verwaltung 

Finanzen 

 
 
Über Einwendungen, die von Einwohnern oder Abgabepflichtigen gegen den Entwurf 
und seine Anlagen innerhalb der Auslegungsfrist erhoben werden, beschließt der Rat 
der Stadt Ochtrup in öffentlicher Sitzung. 
 
 

Ochtrup, den 08. November 2024 STADT OCHTRUP 
 Die Bürgermeisterin 
 gez. Christa Lenderich 
 
 

 
  

http://www.ochtrup.de/
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64.) Bekanntmachung des Wasser- und Bodenverbandes Eileringsbeeke zur 
Mitgliederversammlung am 27.11.2024, 19.30 Uhr, in der Gaststätte  
Bätenvoss, Wester 327, Ochtrup 
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